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1 Allgemeine Vorbemerkungen

1.1 Prüfungsauftrag

Die Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) ist durch das Gesetz zur Änderung der 
Gemeindeordnung und anderer Gesetze (Doppik-Einführungsgesetz) neu gefasst worden. Das 
Stadtverordnetenkollegium der Stadt hat in der Sitzung am 16.02.2006 beschlossen, die 
Haushaltswirtschaft mit doppelter Buchführung ab dem Jahre 2010 einzuführen.

Der gesetzliche Prüfungsauftrag ergibt sich aus dem § 92 GO.

Das Rechnungsprüfungsamt kann die Prüfung nach seinem pflichtgemäßem Ermessen beschränken und 
auf die Vorlage einzelner Prüfungsunterlagen, gemäß § 92 Abs. 1 Satz 2 GO, verzichten.

Gemäß § 91 Abs. 2 GO ist der Jahresabschluss innerhalb von drei Monaten nach Abschluss des 
Haushaltsjahres aufzustellen und nach Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt bis spätestens 31.12. 
des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres von der Gemeinde zu beschließen (§ 92 Abs. 3 GO).

1.2 Prüfungsumfang und Prüfungsunterlagen

Die Prüfung wurde nach § 92 GO und einem risikoorientierten Prüfansatz durchgeführt und erstreckte 
sich gemäß § 91 GO auf den Jahresabschluss, den Lagebericht und auf die mit dem Anhang vorgelegten 
Unterlagen.

Der risikoorientierte Prüfansatz bedingt die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche 
Feststellungen zur Buchführung und zum Jahresabschluss mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. 
Stichprobengestützte Kontrollen der Nachweise der Bilanzierung unter Beachtung der angewandten 
Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsgrundsätze wurden herangezogen.

Im Einzelnen sind für das Jahr 2024 vorgelegt worden:

• Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen und dem I. Nachtrag

• Ergebnisrechnung

• Finanzrechnung

• Bilanz

• Anhang

• Lagebericht

Dem Anhang waren folgende Anlagen beigefügt:

• Anlagenspiegel

• Verbindlichkeitenspiegel

• Forderungsspiegel

• eine Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen

• eine Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, 
Kommunalunternehmen, andere Anstalten und Wasser- und Bodenverbände

Die weiteren, zur Prüfung angeforderten Unterlagen wurden dem Rechnungsprüfungsamt zur 
Verfügung gestellt. Notwendige Auskünfte wurden von der Verwaltung erteilt.

1.3 Vorangegangene Prüfung

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2023 wurde durch das Rechnungsprüfungsamt in der Zeit 
vom 20.09.2024 bis 29.10.2024 geprüft. Die Prüfungsbemerkungen sind teilweise ausgeräumt. Die
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Feststellung im Bereich der Forderungen besteht weiterhin. Das Sozialamt hat Verwaltungsabläufe 
geändert, um die regelmäßige Überprüfung und Bereinigung der offenen Posten sicherzustellen. Die 
Überprüfung und Bereinigung dieser Forderungen wird aber noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Das Stadtverordnetenkollegium hat den Jahresabschluss 2023 am 12.12.2024 beschlossen.

Die Bekanntgabe und Veröffentlichung nach § 92 Abs. 4 GO ist bestimmungsgemäß durch 
Veröffentlichung auf der Internetseite der Stadt Elmshorn vorgenommen worden. Der Jahresabschluss 
mit Forderungsübersicht und Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamts und der Beschluss zu diesem 
Bericht durch das Stadtverordnetenkollegium lagen vom 02.01.2025 bis zum 15.01.2025 öffentlich aus.

2 Grundsätzliche Feststellungen

Die Prüfung erstreckt sich gemäß § 92 Abs. 1 GO auch darauf, ob nach den bestehenden Gesetzen und 
Vorschriften unter Beachtung der maßgebenden Verwaltungsgrundsätze und der gebotenen 
Wirtschaftlichkeit verfahren wird.

2.1 Systemprüfung

Es wurde geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in 
Übereinstimmung mit den einschlägigen kommunalverfassungsrechtlichen und haushaltsrechtlichen 
Vorschriften und den Beschlussfassungen des etatberechtigten Organs geführt worden sind. 
Grundlegendes Geschäftsinstrumentarium ist das Rechnungswesen, zu dem der jährlich aufzustellende 
Haushaltsplan, die Buchführung und der Jahresabschluss gehören. Entsprechend § 75 Abs. 4 GO wird 
das Rechnungswesen nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung geführt. Die 
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung sind zu beachten.

Bei der Prüfung ergaben sich keine für die Beurteilung als wesentlich zu betrachtende Anhaltspunkte 
dafür, dass die Geschäfte nicht ordnungsgemäß geführt werden. Es konnte festgestellt werden, dass 
die Geschäftspolitik auf üblichen ordnungsmäßigen Entscheidungsgrundlagen beruhte.

2.1.1 Rechnungswesen

Das Rechnungswesen entspricht den Bedürfnissen einer Verwaltungsbehörde dieser Größenordnung. 
Es kann relevante Informationen zeitnah liefern.

2.1.2 Anordnungswesen

Die Bücher und Belege der Stadt wurden im Rahmen einer unvermuteten Prüfung der 
Finanzbuchhaltung am 21.02.2025 entsprechend § 116 Abs. 1 Nr. 2 und 3 GO zur Vorbereitung der 
Jahresabschlussprüfung geprüft. Nach dem Ergebnis dieser Prüfungen wurden die Bücher 
ordnungsgemäß geführt.

Die gesetzlichen Bestimmungen über das Anordnungswesen wurden beachtet.

2.1.3 Buchführung

Die Buchführung und die Jahresabschlussbuchungen erfolgten unter Anwendung des EDV- 
Buchführungssystems H & H pro Doppik.

Die Buchführung erfolgte ordnungsgemäß unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung und entspricht den gesetzlichen Vorschriften.

Die Bücher sind nach den Regeln der doppelten Buchführung geführt worden.

2.2 Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Anhangs

Die Prüfung ergab, dass die Bilanz, die Ergebnis- und die Finanzrechnung ordnungsgemäß aus den 
Büchern der Stadt entwickelt worden sind. Die Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften sowie der 
Stetigkeitsgrundsatz wurden vollumfänglich beachtet.
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Der Anhang enthält die erforderlichen Erläuterungen der Bilanz, der Ergebnisrechnung und der 
Finanzrechnung sowie die sonstigen Pflichtangaben.

Der Jahresabschluss ging dem Rechnungsprüfungsamt leicht verspätet am 15.05.2025 zu. Der 
Lagebericht für das Jahr 2024 lag zu diesem Zeitpunkt noch nicht vor, sondern wurde nachgehend am 
31.07.2025 dem RPA vorgelegt.

2.3 Wirtschaftliche Verhältnisse

Gemäß § 75 Abs. 2 GO ist die Haushaltswirtschaft sparsam und wirtschaftlich zu führen. Die Beachtung 
dieses Haushaltsgrundsatzes ist auch im Hinblick auf die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung 
prüfungsrelevant. Bei der Vergabe von Aufträgen dient die Beachtung der Vergabevorschriften unter 
anderem dem Ziel, wirtschaftlich zu verfahren. Für Körperschaften des öffentlichen Rechts gilt das 
Vergaberecht gemäß Vergabeverordnung (VgV) i.V.m. § 97 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
(GWB) sowie dem Vergabegesetz Schleswig-Holstein (VGSH) und der Schleswig-Holsteinischen 
Vergabeverordnung (SHVgVO). Das Rechnungsprüfungsamt hat daher im Rahmen der 
Jahresabschlussprüfung die Beachtung von Vergabevorschriften zu prüfen.

Die Prüfungen wurden durch das RPA weitgehend bereits im Rahmen der begleitenden Prüfung 
durchgeführt.

Nach dem Ergebnis dieser Prüfung ist festzustellen, dass die Haushaltswirtschaft der Stadt wirtschaftlich 
und sparsam geführt wird.

3 Grundlagen der Haushaltswirtschaft

3.1 Haushaltssatzung/Nachtragshaushaltssatzung

In der Sitzung am 07.12.2023 hat das Stadtverordnetenkollegium die Haushaltssatzung für das Jahr 
2024 beschlossen. Die Vorlage nach § 79 Abs. 2 GO erfolgte 2023 rechtzeitig vor Beginn des 
Haushaltsjahres.

Die Haushaltssatzung enthielt genehmigungspflichtige Teile. Die notwendige Genehmigung der 
Haushaltssatzung wurde am 23.02.2024 von der Kommunalaufsichtsbehörde erteilt.

Die Kommunalaufsichtsbehörde hat die erforderliche Genehmigung nur mit Nebenbestimmungen erteilt. 
Betroffen waren:

• § 2 der Haushaltssatzung; der Gesamtbetrag der im Finanzplan vorgesehenen 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

• § 3 der Haushaltssatzung; der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung 
von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen 
Jahren.

Von dem Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von 30.613.200 € wurde ein Teilbetrag von 28.000.000 € 
genehmigt. Von dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigugen in Höhe von 38.744.100 € wurde 
ein Teilbetrag von 35.000.000 € genehmigt.

Die Haushaltssatzung wurde am 06.03.2024 auf der Internetseite der Stadt Elmshorn bekannt gemacht 
und trat am 07.03.2024 in kraft.

Am 26.09.2024 hat das Stadtverordnetenkollegium der Stadt die I. Nachtragshaushaltssatzung für 2024 
beschlossen. Die erforderliche Genehmigung ist am 21.10.2024 erteilt worden. Die 
Kommunalaufsichtsbehörde hat die Genehmigung mit einer Nebenbestimmung erteilt. Von dem 
Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von 27.346.200 € wurde ein Teilbetrag von 27.346.000 € genehmigt. 
Die Veröffentlichung wurde auf der Internetseite der Stadt Elmshorn vorgenommen.

Das vorgeschriebene Verfahren wurde beachtet.
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3.2 Haushaltsplan/Nachtragshaushaltsplan

Der Haushaltsplan (einschließlich Nachtrag, Sollveränderungen und Haushaltsermächtigungen) war im 
Ergebnisplan unausgeglichen und weist in den Erträgen 164.296.300,00 € und in den Aufwendungen 
169.685.462,24 € aus (ohne Finanzerträge, Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen).

Der gemäß § 75 Abs. 3 GO vorgeschriebene Haushaltsausgleich war somit nicht gegeben. Die Ertrags- 
/Finanzkraft der Stadt reichte nach den Plan-Ansätzen in Anbetracht der nicht auskömmlichen Erträge 
nicht aus, um die Aufwendungen zu finanzieren.

Der Finanzhaushalt weist (ohne Kreditaufnahmen und Tilgung) in den Einzahlungen 150.653.000,00 € 
und in den Auszahlungen 192.708.221,48 nach.

Wegen der Teilpläne wird auf den Haushaltsplan Bezug genommen.

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wurde ursprünglich auf 28.000.000 € festgesetzt und 
im I. Nachtrag auf 27.346.000,00 € reduziert.

In der Haushaltssatzung wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 35.000.000,00 € 
veranschlagt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 15.000.000,00 € festgesetzt.

4 Ansätze des Haushaltsplans

4.1 Vorjahresvergleich

Der Planvergleich stellt dar, inwieweit die Stadt im Ergebnis eingehalten hat, wozu die Stadt über den 
Plan (Haushaltssatzung) im Genehmigungsverfahren des Stadtverordnetenkol legi ums autorisiert war. 
Der Vergleich der Planansätze mit den Werten des Vorjahres liefert ferner notwendige Informationen 
über die Zielerreichung und soll die zukünftige Steuerung des Haushaltes sowie die Optimierung der 
Planungsqualität unterstützen.

4.1.1 Ergebnisplan

Ergebnisplan in Euro
Ansätze 2023 

(Ursprungsansatz)
Ansätze 2024 

(Ursprungsansatz)
Differenz

Erträge 150.456.900,00 162.462.900,00 12.006.000,00
Aufwendungen 147.968.700,00 167.595.300,00 19.626.600,00
Ergebnis der laufenden 
Verwaltungstätigkeit

2.488.200,00 -5.132.400,00 -7.620.600,00

Finanzergebnis -2.432.500,00 -2.350.800,00 81.700,00
Jahresergebnis 55.700,00 -7.483.200,00 -7.538.900,00

Tabelle 1: Ergebnisplan

Aus dem Vorjahr standen darüber hinaus für Aufwendungen noch übertragene 
Haushaltsermächtigungen in Höhe von 442.727,59 € zur Verfügung.

4.1.2 Teilpläne/Budgets (Ergebnisplan)

Die Stadt hat folgende Teilpläne/ Budgets eingerichtet:

Teilpläne und Budgets in Euro
Bezeichnung 2023 

(Ursprungsansatz)
2024 

(Ursprungsansatz)
Haupt- und Rechtsamt -11.451.200,00 -14.801.600,00
Besondere Dienststellen -1.245.400,00 -1.215.000,00
Amt für Projektentwicklung -2.851.500,00 -3.926.600,00
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Teilpläne und Budgets in Euro
Bezeichnung 2023 

(Ursprungsansatz)
2024 

(Ursprungsansatz)
Ordnungsamt -2.946.500,00 -3.267.700,00
Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport -29.548.800,00 -31.945.400,00
Amt für Kultur und Weiterbildung -2.979.100,00 -3.481.800,00
Amt für Soziales -1.857.300,00 -2.009.500,00
Amt für Stadtentwicklung und Umwelt -5.883.200,00 -6.405.800,00
Amt für Tiefbau und Verkehr -6.880.900,00 -6.823,500,00
Gebäudemanagement -113.000,00 -586.800,00
Betriebshof -207.100,00 -736.400,00
Amt für Finanzen 66.019.700,00 67.716.900,00
Gesamt 55.700,00 € -7.483.200,00 €

Tabelle 2: Teilpläne und Budgets (Ergebnisplan)

4.1.3 Finanzplan

Finanzplan in Euro
Ansätze 2023 

(Ursprungsansatz)
Ansätze 2024 

(Ursprungsansatz)
Differenz

Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit

141.353.600,00 146.653.800,00 5.300.200,00

Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit

134.609.400,00 150.222.500,00 15.613.100,00

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.744.200,00 -3.568.700,00
10.312.900,00

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.333.900,00 2.553.200,00 -1.780.700,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24.847.100,00 33.166.400,00 8.319.300,00
Saldo aus Investitionstätigkeit -20.513.200,00 -30.613.200,00

10.100.000,00
Saldo aus fremden Finanzmitteln 0,00 0,00 0,00
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag -13.769.000,00 -34.181.900,00

20.412.900,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 11.954.900,00 21.811.200,00 9.856.300,00
Finanzmittelsaldo -1.814.100,00 -12.370.700,00

10.556.600,00
Endbestand Liquide Mittel 4.290.025,00 0,00 -4.290.025,00

Tabelle 3: Finanzplan

Aus dem Vorjahr waren Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 1.993.824,75 € aus laufender 
Verwaltungstätigkeit, sowie in Höhe von 9.163.096,73 € für Investitionen, verfügbar. 
Einzahlungsermächtigungen wurden keine gebildet.

4.1.4 Teilpläne/Budgets (Finanzplan)

Die Stadt hat folgende Teilpläne/ Budgets eingerichtet:

Teilpläne und Budgets in Euro
Bezeichnung 2023 

(Ursprungsansatz)
2024 

(Ursprungsansatz)
Haupt- und Rechtsamt -12.040.700,00 -14.989.800,00
Besondere Dienststellen -1.398.800,00 -1.256.200,00
Amt für Projektentwicklung -8.827.200,00 -9.494.400,00
Ordnungsamt -2.472.300,00 -3.200.300,00
Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport -19.042.000,00 -20.298.200,00
Amt für Kultur und Weiterbildung -1.940.000,00 -2.543.200,00
Amt für Soziales -1.179.700,00 -1.339.200,00
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Teilpläne und Budgets in Euro

Tabelle 4: Teilpläne und Budgets (Finanzplan)

Bezeichnung 2023 
(Ursprungsansatz)

2024 
(Ursprungsansatz)

Amt für Stadtentwicklung und Umwelt -3.296.500,00 -3.832.200,00
Amt für Tiefbau und Verkehr -9.396.000,00 -15.632.500,00
Gebäudemanagement -16.433.500,00 -19.030.500,00
Betriebshof -4.083.000,00 -4.769.400,00
Amt für Finanzen 66.340.700,00 62.204.000,00
Gesamt -13.769.000,00 -34.181.900,00

4.2 Vorläufige Haushaltsführung

Die Haushaltssatzung der Stadt ist am 07.03.2024 in Kraft getreten. Daher galten bis dahin die 
Regelungen des § 81 GO über die vorläufige Haushaltsführung.

Die Stadt hat während der vorläufigen Haushaltsführung die Bestimmungen des § 81 GO beachtet.

4.3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen betrug nach § 2 der 
Haushaltssatzung 15.000.000,00 €. Die Feststellung gilt bis zu einem Neubeschluss des 
Stadtverordnetenkollegiums. Er wurde durch die Nachtragshaushaltssatzung nicht verändert.

Die Überprüfung der Auszüge aller Konten ergab, dass Kassenkredite - auch als Überziehungskredite 
der Girokonten nicht durchgängig in Anspruch genommen wurden.

Für Kassenkredite waren im Berichtsjahr rund 7.859,04 € (im Vorjahr 0,00 €) an Zinsleistungen 
aufzubringen.

5 Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2024

5.1 Ergebnisrechnung

In folgender Übersicht ist die Ergebnisrechnung dargestellt:

Ergebnisrechnung in Euro________________________
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis des 

Vorjahres 
2023

Fortgeschriebener 
Ansatz des 

Haushaltsjahres 
2024

Ist-Ergebnis des 
Haushaltsjahres 

2024

Vergleich Ansatz / Ist

1. Steuern und ähnliche 
Abgaben

92.296.686,78 90.526.900,00 91.906.172,92 1.379.272,92

2. Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen

16.557.043,57 12.564.500,00 11.397.046,89 -1.167.453,11

3. Sonstige Transfererträge 4.117,79 3.400,00 4.311,27 911,27
4. Öffentlich-rechtliche 
Leistungsentgelte

19.479.013,57 21.574.200,00 20.794.179,37 -780.020,63

5. Privatrechtliche 
Leistungsentgelte

2.665.553,46 1.774.700,00 1.842.363,80 67.663,80

6. Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen

26.079.688,15 25.338.500,00 26.732.187,68 1.393.687,68

7. Sonstige Erträge 7.031.476,54 12.151.100,00 15.125.083,09 2.973.983,09
8. Aktivierte Eigenleistungen 246.585,06 363.000,00 399.994,62 36.994,62
9. Bestandsveränderungen 3.755,61 0,00 22.048,23 22.048,23
10. Erträge 164.363.920,53 164.296.300,00 168.223.387,87 3.927.087,87 |
11. Personalaufwendungen 39.973.291,37 43.912.300,00 50.254.914,01 6.342.614,01
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
13. Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen

23.190.898,21 27.482.175,68 25.980.896,85 -1.501.278,83

14. Bilanzielle Abschreibungen 10.891.661,99 14.237.800,00 11.389.543,25 -2.848.256,75
15. Transferaufwendungen 51.925.914,91 58.289.229,66 58.147.806,88 -141.422,78
16. Sonstige Aufwendungen 29.874.202,06 25.763.956,90 25.903.281,44 139.324,54
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Ergebnisrechnung in Euro
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis des 

Vorjahres 
2023

Fortgeschriebener 
Ansatz des 

Haushaltsjahres 
2024

Ist-Ergebnis des 
Haushaltsjahres 

2024

Vergleich Ansatz / Ist

17. Aufwendungen____ 155.855.968,54 169.685.462,24 171.676.442,43 1.990.980,19
18. Ergebnis der laufenden 
Verwaltungstätigkeit

8.507.951,99 -5.389.162,24 -3.453.054,56 1.936.107,68

19. Finanzerträge 223.360,53 102.700,00 354.069,46 251.369,46
20. Zinsen und sonstige 
Finanzaufwendungen

1.875.773,14 2.235.665,35 1.811.384,19 -424.281,16

21. Finanzergebnis -1.652.412,61 -2.132.965,35 -1.457.314,73 675.650,62
22. Jahresergebnis 6.855.539,38 -7.522.127,59 -4.910.369,29 2.611.758,30
23. Inanspruchnahme der 
Ausgleichsrücklage nach § 26 
Abs.1.S.2 zum 
Haushaltsausgleich

0,00 0,00 0,00 0,00

24. Jahresergebnis unter 
Inanspruchnahme der 
Ausgleichsrücklage

6.855.539,38 -7.522.127,59 -4.910.369,29 2.611.758,30

Tabelle 5: Ergebnisrechnung1

Die Ergebnisrechnung 2024 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.910.369,29 € ab. Das 
Ergebnis ist um 2.611.758,30 € besser als das Ergebnis nach den fortgeschriebenen Ansätzen. Diese 
hohe Verbesserung ergibt sich aus Mehrerträgen in Höhe von rund 4,2 Mio. € (insbesondere Erträge bei 
der Gewerbesteuer, aus der Erstattung für Kinderbetreuung und aus der Auflösung von Pensions- und 
Beihilferückstellungen) abzüglich Mehraufwendungen in Höhe von rund 1,6 Mio. € (jeweils für laufende 
Verwaltungstätigkeit und Finanzaufwendungen zusammen).

Zu den größeren Einzelposten der Ergebnisrechnung wird im Folgenden berichtet.

5.1.1 Erträge

Die Erträge wurden rechtzeitig und vollständig erfasst. Sie wurden nach dem Ergebnis dieser Prüfung 
in der Regel zeitnah geltend gemacht. Der Zahlungseingang wurde dabei ordnungsgemäß überwacht.

1 Um die Abweichung besser zeigen zu können, wird hier entgegen dem Muster berechnet (Ist - 
fortgeschriebener Ansatz).
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Die Rückzahlung zu viel eingegangener Erträge und Einzahlungen erfolgte zutreffend bei den 
entsprechenden Buchungsstellen.

5.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Finanzvorfälle wurden vollständig erfasst.

5.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die erhaltenen Zuwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wurden zutreffend als Ertrag 
gebucht.

5.1.1.3 Sonstige Transfererträge

Die in der Stadt anfallenden Transfererträge sind zutreffend ausgewiesen.

5.1.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die erhobenen öffentlich-rechtlichen Entgelte (Gebühren und Beiträge) wurden zutreffend erfasst und 
in der Ergebnisrechnung ausgewiesen.

5.1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die im Haushaltsjahr entstandenen Erträge aus privatrechtlichen Entgelten wurden zutreffend erfasst 
und in der Ergebnisrechnung ausgewiesen.

5.1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die im Haushaltsjahr ausgewiesenen Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurden vollständig und 
korrekt ermittelt.

5.1.1.7 Sonstige Erträge

Die Zuordnung der sonstigen Erträge erfolgte im geprüften Haushaltsjahr zutreffend.

5.1.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistungen sind eine Gegenposition zu Aufwendungen der Stadt zur Erstellung von 
Anlagevermögen. Sie dienen somit zum Ausgleich dieser Aufwendungen, die die Stadt für sich selbst 
erbracht hat. Damit wird eine Verminderung des Jahresergebnisses durch solche Tätigkeiten vermieden.

Die Stadt hat die eigene Aufgabenerledigung für selbst hergestellte Vermögensgegenstände mit 
399.994,62 € in der Ergebnisrechnung ausgewiesen. Die Werte sind zutreffend dargestellt.

5.1.1.9 Bestandsveränderungen

Die Angaben der Ergebnisrechnung standen mit den buchmäßigen Veränderungen der Bestände in 
Einklang.

5.1.1.10 Finanzerträge

Den Finanzerträgen stellt die Ergebnisrechnung die Aufwendungen für Zinsen und sonstigen 
Finanzaufwendungen gegenüber und bildet daraus das Finanzergebnis.

Es sind Finanzerträge in Höhe von 354.069,46 € vorhanden.

5.1.2 Aufwendungen

Die Aufwendungen des Jahres 2024 stellen sich wie folgt dar:

14



i
Elmshorn

Abbildung 2: Aufwendungen

5.1.2.1 Aufwendungen für Personal

5.1.2.1.1 Stellenplan

Die Entwicklung der Stellen ist in folgender Tabelle dargestellt:

Stellenplanentwicklung __________________________
Haushaltsjahr

2023 (nachrichtlich) 2024 2025 (nachrichtlich)
Planstellen Beamte 103,85 115,35 110,85
davon für Altersteilzeit 14,00 22,00 26,00
davon Teilzeitstellen 39,00 39,00 41,00
Leerstellen 0,00 0,00 0,00
bereinigt 103,85 115,35 110,85
Beamte auf Probe 13,00 15,00 18,00
Insgesamt 116,85 130,35 ' 128,85 |
Bedienstete mit Vertrag (TVÖD) 381,81 393,96 393,96
davon Teilzeitstellen 169,00 105,00 105,00
Summe Gesamtzahl 
Planstellen/Stellen

498,66 524,31
i ________________ !

522,81

davon Teilzeitstellen 208,00 144,00 146,00
Veränderung gegenüber Vorjahr 21,00 25,65 _____________ -1,50

Tabelle 6: Stellenplanentwicklung

5.1.2.1.2 Personalaufwand

Es waren ausschließlich Personalaufwendungen erfasst, die nach dem verbindlichen Kontenrahmen 
keiner anderen Position zuzuordnen waren.

Als Personalaufwendungen sind alle Aufwendungen zu erfassen, die für die unmittelbare Beschäftigung 
der aktiven Beamten und Beschäftigten in der Stadt entstehen. Also Bezüge und Entgelte, aber auch 
Sach- und Sonderzuwendungen und die Aufwendungen für die soziale Sicherung der Beschäftigten und 
Rückstellungen. Grundsätzlich werden die Beträge brutto erfasst.

5.1.2.1.3 Aufwendungen für Versorgung

Es sind alle Aufwendungen für aus dem Dienst ausgeschiedene Bedienstete (Versorgungsempfänger) 
zu erfassen - soweit dafür keine oder keine ausreichenden Rückstellungen in der Vergangenheit gebildet 
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worden sind. Außerdem sind evtl. Sachaufwendungen für Pensionäre oder ehemals Beschäftigte und 
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen in Betracht zu ziehen.

Die Höhe der Pensionsrückstellung per 31.12.2024 und die Zuführungen sowie Auflösungen des Jahres 
2024 wurden durch die Versorgungs- und Ausgleichskasse Schleswig-Holstein mit Hilfe eines 
finanzmathematischen Gutachtens errechnet.

Das Ergebnis der Besoldungs- und Tarifverhandlungen 2023 fiel deutlich höher aus als erwartet und 
führte zu einer Besoldungserhöhung im Verhältnis zum Vorjahr sowohl bei den Aktiven, als auch bei 
den Versorgungsempfängerinnen zwischen 10 - 12 %.

Die Zuführungen zur Pensionsrückstellung stieg dadurch exorbitat, ebenso die Auflösungsbeiträge. Der 
Bestand der Pensionsrückstelllung in 2024 erhöhte sich um rund 5 Mio. €. Die gebuchten Zuführungs- 
und Auflösungsbeträge weichen erheblich von den Planwerten ab und haben eine hohe Auswirkung auf 
das Jahresergebnis.

Die Aufwendungen für Versorgung wurden zutreffend auf den vorgeschriebenen Kontenarten erfasst.

5.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es handelt sich bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um Aufwendungen, die mit 
Ressourcenverbrauch einhergehen.

Die Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit sowie die Angebotseinholung/ Vergabeverfahren 
wurden in der Regel beachtet. Die Zuordnungen der Aufwendungen zu Sach- und Dienstleistungen 
erfolgten zutreffend.

Bei den Sach- und Dienstleistungen ist zwischen dem aktivierungspflichtigen Herstellungsaufwand und 
dem ergebniswirksamen Erhaltungsaufwand zu unterscheiden. Der ergebniswirksame 
Erhaltungsaufwand hat hierbei eine direkte Wirkung auf das kommunale Eigenkapital.

Diese Abgrenzung wurde in der Stadt getroffen.

Empfehlung

Grundsätzlich wird empfohlen, den Wissenstransfer bei Personal wechsel sicherzustellen, so dass 
grundsätzliche Festlegungen und Regelungen nicht verloren gehen. Außerdem sollten Mitarbeitende, 
die für Vergaben zuständig sind, kurzfristig bei Übernahme der Aufgabe, an einer Grundschulung zum 
Vergaberecht teilnehmen, um Fehler zu vermeiden und effektiver arbeiten zu können.

5.1.2.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen im Berichtsjahr entsprechen den Werten aus der Anlagenbuchhaltung. Von der 
Nutzungsdauer It. Abschreibungstabelle wird für den Hochbau "Haus der Technik" abgewichen. Da es 
sich um einen Hybridbau (massiv und teilmassiv) handelt, wurde eine Nutzungsdauer von 64 Jahren 
festgelegt. Diese Ausnahme wurde begründet und schriftlich im Anhang dokumentiert.

5.1.2.4 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Leistungen an Dritte ohne Gegenleistungsverpflichtung. Der größte Anteil 
entfällt dabei auf soziale Leistungen. Die Transferaufwendungen 2024 in der Stadt betrugen 
58.147.806,88 €.

5.1.2.5 Sonstige Aufwendungen

Bei den sonstigen Aufwendungen handelt es sich z. B. um Geschäftsaufwendungen, Steuern, 
Versicherungen oder auch Wertveränderungen des Vermögens.

Die ausgewiesenen sonstigen Aufwendungen standen in einem angemessenen Verhältnis zur Größe der 
Stadt. Bei der stichprobenmäßigen Prüfung einzelner Positionen der Geschäftsaufwendungen ergaben 
sich keine Anhaltspunkte für Unregelmäßigkeiten. Die Aufwendungen für Versicherungen bewegten sich 
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in einem für Kommunen notwendigen und üblichen Rahmen. Die eingetretenen Wertveränderungen 
sind zutreffend ausgewiesen.

5.1.3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit als Saldo aus Erträgen (168.223.387,87 €) und 
Aufwendungen (171.676.442,43 €) beläuft sich auf -3.453.054,56 €.

5.1.4 Jahresergebnis

Die Summe aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (-3.453.054,56 €) und dem 
Finanzergebnis (-1.457.314,73 €) wird mit -4.910.369,29 € als Jahresergebnis ausgewiesen. Damit ist 
ein Fehlbetrag in dieser Höhe entstanden.

5.2 Teilergebnisrechnungen

Die produkt(bereich)orientierten Teilergebnisrechnungen sind als Bestandteil des Jahresabschlusses in 
diese Prüfung einbezogen worden.

Die Teilergebnisrechnungen entsprachen der in § 47 GemHVO vorgeschriebenen Form. Die Gliederung 
erfolgte gemäß § 4 i.V.m.§ 2 GemHVO. Interne Leistungsbeziehungen zwischen den Teilergebnisplänen 
wurden angemessen veranschlagt und verrechnet. Die sich aus diesen Verrechnungen ergebenden 
Erträge glichen die Aufwendungen aus.

Die durchgeführte Plausibilitätsprüfung ergab, dass die Summe aller Teilergebnisrechnungen (ohne 
interne Leistungsbeziehungen) mit den Werten der Ergebnisrechnung übereinstimmt.

Die Summe der Teilergebnisrechnungen stimmt im Ansatz mit dem Ergebnisplan überein.

5.3 Finanzrechnung

In folgender Übersicht ist die Finanzrechnung dargestellt:

Finanzrechnung in Euro
Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis des 

Vorjahres 2023
Fortgeschriebener 

Ansatz des 
Haushaltsjahres 

2024

Ist-Ergebnis des 
Haushaltsjahres 

2024

Vergleich Ansatz / Ist

1. Steuern und ähnliche Abgaben 94.290.053,94 90.526.900,00 91.771.139,46 1.244.239,46
2. Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen

14.413.346,68 7.993.100,00 7.608.560,95 -384.539,05

3. Sonstige Transfereinzahlungen 4.867,79 3.400,00 4.551,27 1.151,27
4. Öffentlich-rechtliche 
Leistungsentgelte

17.898.437,73 19.442.800,00 18.730.454,41 -712.345,59

5. Privatrechtliche 
Leistungsentgelte

2.637.059,81 1.774.700,00 1.822.170,51 47.470,51

6. Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen

25.740.517,96 25.338.500,00 26.980.743,83 1.642.243,83

7. Sonstige Einzahlungen 3.016.706,91 2.917.700,00 3.274.894,48 357.194,48
8. Zinsen und sonstige 
Finanzeinzahlungen

477.631,40 102.700,00 337.317,97 234.617,97

9. Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit

158.478.622,22 148.099.800,00 150.529.832,88 2.430.032,88

10. Personalauszahlungen 36.817.132,67 40.613.300,00 40.321.574,68 -291.725,32
11. Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
12. Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen

22.654.145,80 28.049.247,41 26.059.668,53 -1.989.578,88

13. Zinsen und sonstige 
Finanzauszahlungen

1.667.806,62 2.248.500,00 2.023.411,15 -225.088,85

14. Transferauszahlungen 51.857.871,53 58.332.089,27 58.102.109,32 -229.979,95
15. Sonstige Auszahlungen 20.949.517,73 24.402.788,07 23.238.723,48 -1.164.064,59
16. Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit

133.946.474,35 153.645.924,75 149.745.487,16 -3.900.437,59

17. Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit

24.532.147,87 -5.546.124,75 784.345,72 6.330.470,47
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Finanzrechnung in Euro
Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis des 

Vorjahres 2023
Fortgeschriebener 

Ansatz des 
Haushaltsjahres 

2024

Ist-Ergebnis des 
Haushaltsjahres 

2024

Vergleich Ansatz / Ist

18. Einzahlungen aus 
Zuweisungen und Zuschüssen für 
Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen

1.951.112,81 1.841.800,00 1.354.615,99 -487.184,01

19. Einzahlungen aus der 
Veräußerung von Grundstücken 
und Gebäuden

22.300,00 462.100,00 412.063,60 -50.036,40

20. Einzahlungen aus der 
Veräußerung von beweglichen 
und immateriellen 
Vermögensgegenständen des 
Anlagevermögens

24.020,14 65.400,00 231.419,99 166.019,99

21. Einzahlungen aus der 
Veräußerung von Finanzanlagen

0,00 0,00 0,00 0,00

22. Einzahlungen aus der 
Abwicklung von Baumaßnahmen

0,00 0,00 0,00 0,00

23. Einzahlungen aus Rückflüssen 
(für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen 
Dritter)

89.120,13 93.800,00 93.817,07 17,07

24. Einzahlungen aus Beiträgen 
u.ä. Entgelten

20.752,54 90.100,00 68.503,14 -21.596,86

25. sonstige 
Investitionseinzahlungen

0,00 0,00 0,00 0,00

26. Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit

2.107.305,62 2.553.200,00 2.160.419,79 -392.780,21

27. Auszahlungen von 
Zuweisungen und Zuschüssen für 
Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen

5.511.656,99 6.348.803,05 5.602.574,75 -746.228,30

28. Auszahlungen für den Erwerb 
von Grundstücken und Gebäuden

290.110,92 77.800,00 14.941,11 -62.858,89

29. Auszahlungen für den Erwerb 
von beweglichen und 
immateriellen
Vermögensgegenständen des 
Anlagevermögens

2.260.861,91 5.825.800,44 3.623.107,34 -2.202.693,10

30. Auszahlungen für den Erwerb 
von Finanzanlagen

0,00 0,00 0,00 0,00

31. Auszahlungen für 
Baumaßnahmen

10.007.955,61 26.809.893,24 16.170.374,51 -10.639.518,73

32. Auszahlungen für die 
Gewährung von Ausleihungen (für 
Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen 
Dritter)

0,00 0,00 0,00 0,00

33. sonstige
Investitionsauszahlungen

0,00 0,00 0,00 0,00

34. Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit

18.070.585,43 39.062.296,73 25.410.997,71 -13.651.299,02

35. Saldo aus Investitionstätigkeit -15.963.279,81 -36.509.096,73 -23.250.577,92 13.258.518,81
35a. Einzahlungen aus fremden 
Finanzmitteln

187.745.444,46 0,00 216.115.753,06 216.115.753,06

35b. Auszahlungen aus fremden 
Finanzmitteln

187.404.878,25 0,00 215.488.881,44 215.488.881,44

35c. Saldo aus fremden 
Finanzmitteln

340.566,21 0,00 626.871,62 626.871,62

36. Finanzmittelüberschuss/- 
fehlbetrag

8.909.434,27 -42.055.221,48 -21.839.360,58 20.215.860,90

37. Aufnahme von Krediten für
Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen

5.537.222,22 36.546.200,00 20.534.514,78 -16.011.685,22

38. Einzahlungen aus Rückflüssen 
von Darlehen aus der Anlage 
liquider Mittel

0,00 0,00 0,00 0,00
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Finanzrechnung in Euro
Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis des 

Vorjahres 2023
Fortgeschriebener 

Ansatz des 
Haushaltsjahres 

2024

Ist-Ergebnis des 
Haushaltsjahres 

2024

Vergleich Ansatz / Ist

39. Aufnahme von Kassenkrediten 
(ohne Kontokorrent)

0,00 0,00 0,00 0,00

40. Tilgung von Krediten für 
Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen

8.803.191,03 8.802.200,00 9.717.570,55 915.370,55

41. Auszahlungen aus der 
Gewährung von Darlehen zur 
Anlage liquider Mittel

0,00 0,00 0,00 0,00

42. Tilgung von Kassenkrediten 
(ohne Kontokorrent)

0,00 0,00 0,00 0,00

43. Saldo aus
Finanzierungstätigkeit

-3.265.968,81 27.744.000,00 10.816.944,23 -16.927.055,77

44. Finanzmittelsaldo 5.643.465,46 -14.311.221,48 • -11.022.416,35 3.288.805,13
45. Finanzmittelbestand am 
Anfang des Haushaltsjahres

7.841.412,62 13.484.878,08 13.484.878,08 0,00

46. Anfangsbestand Kassenkredite 
aus Kontokorrent

0,00 0,00 0,00 0,00

47. Endbestand Kassenkredite aus 
Kontokorrent

0,00 0,00 0,00 0,00

Endbestand Liquide Mittel 13.484.878,08 -826.343,40 2.462.461,73 3.288.805,13

Tabelle 7: Finanzrechnung2

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit schließt gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 
rund -5,5 Mio. € mit rund +784 Tsd. € ab und liegt damit um rund 6,3 Mio. € über dem fortgeschriebenen 
Ansatz. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit reicht nicht aus, um die ordentliche Tilgung von 
rund 9,7 Mio. € zu finanzieren. Außerdem wurden keine Mittel zur Finanzierung von Investitionenen 
erwirtschaftet. Deren Finanzierung musste aus Kreditaufnahmen bzw. vorhandenen liquiden Mitteln 
erfolgen.

Bei der Investitionstätigkeit wurden von den rund 39,1 Mio. € über den fortgeschriebenen Ansatz 
(Haushaltsansatz zzgl. übertragene Ermächtigungen) geplanten Investitionsauszahlungen rund 25,4 
Mio. € ausgezahlt. Die Umsetzungsquote liegt 2024 bei 65,05% (im Vergleich zu 61,11% im Jahr 2023). 
Gemäß den Vorgaben des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport zur 
Veranschlagung von Investitionsmaßnahmen soll eine Umsetzung von mind. 60 % der zur Verfügung 
stehenden investiven Ermächtigungen zu erwarten sein. Die vom MIKWS geforderte Quote wird erreicht.

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden statt der rund 2,6 Mio. € (fortgeschriebener 
Ansatz) tatsächliche Einzahlungen von rund 2,2 Mio. € erzielt. Die Veränderungen bei den Ein- und 
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit führten dazu, dass der Saldo aus Investitionstätigkeit im Ergebnis 
bei rund -23,3 Mio. € lag und nicht wie nach den geplanten fortgeschriebenen Ansätzen bei rund -36,5 
Mio. €. Von den nicht ausgezahlten Haushaltsmitteln für Investitionen sind für die Fortsetzung laufender 
Maßnahmen Mittel in einem Volumen von rd. 10,1 Mio. € in das Jahr 2025 übertragen worden. Die Mittel 
sind in dieser Höhe somit nicht eingespart worden, sondern werden die Finanzrechnung des Jahres 
belasten, in dem die Auszahlungen tatsächlich erfolgen.

In Folge des niedrigeren Saldos aus laufender Investitionstätigkeit liegt die tatsächliche Kreditaufnahme 
in 2024 (ohne Umschuldungen) mit rund 20 Mio. € deutlich unter dem fortgeschriebenen Ansatz von 
rund 36,5 Mio. €.

Der Finanzmittelsaldo schließt gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz (rund -14,3 Mio. €) mit rund 
-11,0 Mio. € ab und verringert die liquiden Mittel in 2024 entsprechend.

2 Um die Abweichung besser zeigen zu können, wird hier entgegen dem Muster berechnet (Ist - 
fortgeschriebener Ansatz).
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Zu den größeren Einzelposten der Finanzrechnung wird im Folgenden berichtet.

5.3.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Zahlungsbereich der laufenden Verwaltungstätigkeit handelt es sich im Wesentlichen um 
ertragsgleiche Einzahlungen. Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024 zeigen folgende 
Verteilung:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Abbildung 3: Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

5.3.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Zahlungsbereich der laufenden Verwaltungstätigkeit handelt es sich im Wesentlichen um 
aufwandsgleiche Auszahlungen. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024 zeigen 
folgende Verteilung:

5.3.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelsaldo (Cash-Flow) aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt zum Ende des Jahres
784.345,72 €. Der Saldo wird korrekt ausgewiesen. Damit stehen in diesem Umfang Eigenmittel zur 
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Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Verstärkung der 
Liquiditätsreserven zur Verfügung.

5.3.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zu den Einzahlungen für Investitionstätigkeit gehören die Investitionszuwendungen, Einzahlungen aus 
der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Beiträgen. Die Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit 2024 verteilen sich wie folgt:

Abbildung 5: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten wurden nach dem Ergebnis dieser Prüfung in der Regel 
zeitnah geltend gemacht und rechtzeitig eingezogen.

Der Zahlungseingang wurde ordnungsgemäß überwacht.

Die Rückzahlungen zu viel eingegangener Beträge wurde zutreffend gemäß § 35a Abs. 1 GemHVO bei 
den entsprechenden Buchungsstellen abgesetzt.

Die Einzahlungen waren grundsätzlich ordnungsgemäß entsprechend § 33 Abs. 5 GemHVO belegt.

5.3.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Zu den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gehören die Ausgaben für Immobilienerwerb, für 
Baumaßnahmen, für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen, für den Erwerb von 
Finanzvermögen, für geleistete Investitionszuwendungen und sonstige Investitionsauszahlungen. Die 
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2024 verteilen sich wie folgt:
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Abbildung 6: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die ausgewiesenen Investitionsauszahlungen (einschließlich der aktivierten Eigenleistungen) wurden 
mit den Zugängen in der Bilanz abgestimmt.

Differenzen ergaben sich grundsätzlich nicht.

5.3.6 Saldo aus Investitionstätigkeit

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt zum Ende des Jahres -23.250.577,92 €.

5.3.7 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

5.3.7.1 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren 
Darlehen für Investitionstätigkeit

Es handelt sich bei den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit um die Aufnahme von Krediten und 
inneren Darlehen für Investitionstätigkeit. Sie waren 2024 mit 20.534.514,78 € ausgewiesen.

5.3.7.2 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und 
Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit

Es handelt sich bei den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit um die Tilgung von Krediten und die 
Rückzahlungen innerer Darlehen für Investitionstätigkeit. Sie waren 2024 mit 9.717.570,55 € 
ausgewiesen.

5.3.8 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit ist die Differenz aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit. Ein negativer Saldo zeigt einen höheren Tilgungsbeitrag gegenüber geringerer 
Neuverschuldung. Ein positiver Saldo zeigt eine erhöhte Kreditaufnahme gegenüber geringeren 
Tilgungen. Die Zahlungsströme im Bereich der Finanzierungstätigkeit führen zu einem positiven Saldo 
zum 31.12.2024 in Höhe von 10.816.944,23 €. Die Stadt nimmt mehr neue Schulden auf, als bestehende 
Kredite aus Finanzierungstätigkeit bedient werden.

5.3.9 Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)

Die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes zum 31.12.2024 gibt Aufschluss darüber, ob die 
Liquidität und die Investitionsfinanzierung gesichert waren. Der in der Finanzrechnung ausgewiesene 
Endbestand an Zahlungsmitteln stimmt mit der Bilanzposition „Liquide Mittel" des Haushaltsjahres 
überein.
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5.4 Teilfinanzrechnung

Die produkt(bereich)orientierten Teilfinanzrechnungen sind als Bestandteil des Jahresabschlusses in 
diese Prüfung einbezogen worden. Die Teilfinanzrechnungen entsprachen der in § 47 GemHVO 
vorgeschriebenen Staffelform. Die Gliederung entsprach den gesetzlichen Bestimmungen. Die 
dargestellten Investitionen wurden den entsprechenden Produkten zutreffend zugeordnet. Die 
durchgeführte Plausibilitätsprüfung ergab, dass die Summe aller Salden der Teilfinanzrechnungen für 
Investitionen mit dem Saldo aus der Investitionstätigkeit in der Finanzrechnung übereinstimmt.

5.5 Bilanz

Die unter Einbeziehung des Jahresergebnisses ausgeglichene Bilanzsumme beträgt 390.135.279,60 € 
(Vorjahreswert: 387.452.318,18 €)

Die Bilanz ist entsprechend den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung und Bilanzierung 
aufgestellt worden.

5.5.1 Bilanz - Aktiva

In der folgenden Übersicht sind die einzelnen Posten der Aktivseite zusammengefasst.

Aktiva
Vorjahr 31.12.2023 Haushaltsjahr

31.12.2024
Veränderung

1. Anlagevermögen 334.893.836,45 € 344.289.743,70 € 2,81 %
1.1. Immaterielle
Vermögensgegenstände

1.000.685,66 € 663.760,15 € -33,67 %

1.2. Sachanlagen 309.081.577,60 € 318.840.571,86 € 3,16 %
1.3. Finanzanlagen 24.811.573,19 € 24.785.411,69 € -0,11 %
2. Umlaufvermögen 37.964.949,85 € 31.835.413,49 € -16,1 %
2.1. Vorräte 6.588.951,15 € 6.610.999,38 € 0,33 %
2.2. Forderungen und 
sonstige
Vermögensgegenstände

17.891.120,62 € 22.761.952,38 € 27,22 %

2.3. Wertpapiere des 
Umlaufvermögens

0,00 € 0,00 € 0,00 %

2.4 Liquide Mittel 13.484.878,08 € 2.462.461,73 € -81,74 %
3. Aktive
Rechnungsabgrenzung

14.593.531,88 € 14.010.122,41 € -4,00 %

Gesamt_______________________387.452.318,18 € 390.135.279,60 €_____________ 0,69 %
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Tabelle 8: Aktiva

Aktiva

Abbildung 7: Aktiva

Das Gesamtvermögen erhöhte sich um 2.682.961,42 €.

Die wesentlichen Zugänge waren im Bereich des Infrastrukturvermögens (u.a. Staßen- und Kanalbau 
Hamburger Straße), im Berich der Betriebs- und Geschäftsausstattung (u.a. Sanierung von 
naturwissenschaftlichen Räumen an Schulen, Einrichtung des Erweiterungsbaus der Friedrich-Ebert- 
Schule) und Anlagen im Bau (u.a. Erweiterung der Grundschule Kaltenweide, Kanalbau Schauenburger 
Straße, Straßen- und Kanalbau Hamburger Straße). Der Bestand der bebauten Grundstücke und 
grundstücksgleichen Rechte hat sich 2024 insgesamt um rund 1,55 Mio. € vermindert. Die planmäßigen 
Abschreibungen von insgesamt rund 2,8 Mio. € überstiegen die Zugänge aus Anschaffungen und der 
Aktivierung fertig gestellter Sachanlagen von rund 1,3 Mio. €.

Die immateriellen Vermögensgegenstände, die Sach- und Finanzanlagen wurden zu Anschaffungs- und 
Herstellungswerten bewertet.

5.5.1.1 Immaterielles Vermögen

Es waren nachvollziehbare Unterlagen (wie Verträge, Urkunden, Belege oder andere) über den 
entgeltlichen Erwerb von immateriellen Werten vorhanden. Sie wurden ordnungsgemäß verwaltet.

Der Bestand an immateriellem Vermögen verringerte sich. Den Zugängen von 79.717,18 € standen 
Abgänge von 425.301,58 € gegenüber. Im Haushaltsjahr 2024 wurden 238.385,33 € abgeschrieben. 
Die Nutzungsrechte der Parkplätze im Wedenkamp wurden gegen Abschlagszahlung aufgegeben und 
sind ausgebucht worden. Bei den Zugängen handelte es sich insbesondere um verschiedene neu 
angeschaffte Softwarelizenzen.

5.5.1.2 Sachanlagen

Die Sachanlagen werden im Anlagenbuchungsprogramm "Kommunale Vermögensverwaltung (KW)" als 
Modul der Finanzsoftware H & H pro Doppik erfasst.

Die Erfassung und Bewertung des Sachanlagevermögens ist nachvollziehbar erfolgt. Das in der Bilanz 
ausgewiesene Sachanlagevermögen wird durch Sachkonten/ Konten der Anlagenbuchhaltung korrekt 
nachgewiesen und ist in dem Anlagenspiegel zutreffend dokumentiert.

Die Abschreibung, die Bemessungsgrundlage und die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wurden 
entsprechend der verbindlichen Abschreibungstabelle angesetzt. Soweit die Nutzung der Sachanlagen 
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zeitlich begrenzt ist, wurde der Wert entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer um 
planmäßige Abschreibungen vermindert. Hierfür ist grundsätzlich eine lineare Abschreibung vorgesehen. 
Diese fand auch Anwendung. Geringwertige Vermögensgegenstände werden im Jahr ihrer Anschaffung 
voll abgeschrieben (§ 41 Abs. 5 GemHVO wurde beachtet).

Den Zugängen von Sachvermögen von 21.176.805,28 € standen Abgänge von 1.990.035,77 € 
gegenüber. Die wesentlichsten Zugänge waren in den Bereichen Infrastrukturvermögen, Betriebs- und 
Geschäftsausstattung (u.a. Sanierung von naturwissenschaftlichen Räumen, Einrichtung der Friedrich- 
Ebert-Schule) und Anlagen im Bau (Erweiterung Grundschule Kaltenweide, Kanalbau Schauenburger 
Straße, Straßen- und Kanalbau Hamburger Straße). Die wesentlichsten Abgänge waren in den Bereichen 
Infrastrukturvermögen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und Maschinen und technische Anlagen, 
Fahrzeuge.

5.5.1.3 Finanzanlagen

Das Finanzanlagevermögen wird mit 24.785.411,69 € (Vorjahr 24.811.573,19 €) ausgewiesen.

5.5.1.4 Umlaufvermögen

5.5.1.4.1 Vorräte

Die Vorräte haben sich gegenüber dem Vorjahr unwesentlich verändert. Sie beinhalten fertige 
Erzeugnisse (z.B. Vorrat Beiträge zur Elmshorner Geschichte) und insbesondere unfertige Erzeugnisse 
(z.B. Grundstücke für den noch nicht erschlossenen Gewerbepark Bokhorst).

5.5.1.4.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die in der Bilanz dargestellten Forderungen stiegen gegenüber dem Vorjahr um 4.870.831,76 € auf 
22.761.952,38 €. Die Forderungen wurden mit dem Gegenwartswert angesetzt. Wegen der Einzelheiten 
wird auf das Kapitel "Forderungsübersicht" verwiesen.

Die Prüfung ergab im Bereich der Forderungen eine wesentliche Feststellung:

Im Rahmen der Prüfung der Finanzbuchhaltung am 21.02.2025 wurde wie bereits im Vorjahr 
festgestellt, dass offene und fällige Forderungen insbesondere aus dem Bereich des Amtes für Soziales 
(Wohnhilfen-Benutzungsgebühren) in erheblichem Umfang bestehen. Es handelt sich überwiegend um 
Forderungen aus den Jahren 2018 - 2024.

Eine Wertberichtigung der Forderungen ist bereits erfolgt. Die Verwaltungsabläufe im Sozialamt wurden 
so geändert, dass die regelmäßige Überprüfung und Bereinigung der offenen Posten sichergestellt wird. 
Hinsichtlich der Prüfung und Bereinigung der Forderung aus den Vorjahren hat sich das Sozialamt auf 
den Weg gemacht. Die Überprüfung und Bereinigung dieser Forderungen wird noch einige Zeit in 
Anspruch nehmen.

5.5.1.4.3 Liquide Mittel

Als flüssige Mittel sind der Kassenbestand und das Guthaben bei Kreditinstituten aufgeführt. Das 
Guthaben bei Kreditinstituten war durch Kontoauszüge nachgewiesen.

Die liquiden Mittel betrugen 2.462.461,73 € zum 31.12.2024 (Vorjahr: 13.484.878,08 €) und waren 
damit um 11.022.416,35 € gesunken.

Die Liquidität der Stadt war zum Bilanzstichtag durch eigene Mittel gewährleistet (siehe Kapitel 
"Kassenkredite").

5.5.1.5 Aktive Rechnungsabgrenzung

Bei aktiven Rechnungsabgrenzungsposten geht es um Ausgaben (vor dem Bilanzstichtag bezahlt) für 
Aufwendungen, die erst nach dem Biianzstichtag anfallen und somit einer anderen Periode zuzurechnen 
sind.
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Es wurden aktive Rechnungsabgrenzungsposten mit einem Gesamtbetrag von 14.010.122,41 € gebildet. 
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden gebildet für Dienstleistungen und Warenlieferungen, 
Beamtenbesoldung, geleistete Investitionszuschüsse und sonstige Ist-Vorgriffe.

5.5.2 Bilanz - Passiva

In der folgenden Übersicht sind die einzelnen Posten der Passivseite zusammengefasst.

Passiva
Vorjahr 31.12.2023 Haushaltsjahr 

31.12.2024
Veränderung in %

1. Eigenkapital 123.182.307,88 € 118.291.254,64 € -3,97 %
1.1. Allgemeine Rücklage 84.762.322,96 € 86.934.366,37 € 2,56 %
1.2. Sonderrücklage 1.483.256,78 € 1.502.572,83 € 1,30 %
1.3. Ausgleichsrücklage 30.081.188,76 € 34.764.684,73 € 15,57 %
1.4. vorgetragener 
Jahresfehlbetrag

0,00 € 0,00 € 0,00 %

1.5. Jahresüberschuss / 
Jahresfehlbetrag

6.855.539,38 € -4.910.369,29 € -171,63 %

2. Sonderposten 77.739.501,17 € 74.681.049,79 € -3,93 %
3. Rückstellungen 57.228.382,81 € 57.515.029,54 € 0,50 %
4. Verbindlichkeiten 126.198.292,22 € 136.548.810,29 € 8,20 %
5. Passive
Rechnungsabgrenzung ■

3.103.834,10 € 3.099.135,34 € -0,15 %

Gesamt_______________________387.452.318,18 € 390.135.279,60 €_____________ 0,69 %
Tabelle 9: Passiva

Passiva

-20.000 T€ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------
Eigenkapital Allgemeine Rücklage Sonderposten Rückstellungen Verbindlichkeiten Ausgleichsrücklage Sonstige (positiv) Sonstige (negativ)

Abbildung 8: Passiva

Die Bilanzsumme hat sich um 2.682.961,42 € auf 390.135.279,60 € erhöht.

Die Bilanzpositionen der Passiva waren durch entsprechende Nachweise zutreffend nachgewiesen und 
ausreichend erläutert. Das Jahresergebnis wird übereinstimmend mit der Ergebnisrechnung 
ausgewiesen.

5.5.2.1 Eigenkapital, Rücklagen, Jahresergebnis

Das Eigenkapital ist zum 31.12.2024 mit 118.291.254,64 € um 4.891.053,24 € gegenüber dem 
Vorjahresabschluss niedriger ausgewiesen. Das Jahresergebnis zum 31.12.2023 wurde korrekt 
übertragen.
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5.5.2.2 Sonderposten

Es wurden Sonderposten in Höhe von 74.681.049,79 € gebildet.

5.5.2.3 Rückstellungen

Es wurden zum 31.12.2024 Rückstellungen in Höhe von 57.515.029,54 € gebildet und entsprechend in 
der Bilanz ausgewiesen.

Die gebildeten Rückstellungen sind grundsätzlich angemessen. Der Abschluss der Besoldungs- und 
Tarifverhandlungen für Beamte*innen übertraf die Kalkulation deutlich und machte eine Erhöhung der 
Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rund 3,7 Mio. Euro erforderlich. Daneben wurde zum 
Bilanzstichtag erstmals eine Rückstellung für später entstehende Kosten der Abfallbeseitigung i.H.v. 
150.000 € gebildet.

5.5.2.3.1 Pensionsrückstellungen

Die Rückstellungen für Pensionslasten stellen für gewöhnlich die größte Belastung aller Rückstellungen 
dar. Sie wurden in der Stadt mit 43.582.618,00 € ausgewiesen.

5.5.2.3.2 Finanzausgleichsrückstellung

Aufgrund überdurchschnittlich hoher Gewerbesteuererträge in 2022 und 2023 waren in den 
Jahresabschlüssen 2022 und 2023 Rückstellungen für erwartete Mehraufwendungen bei der 
Kreisumlage und für Finanzausgleichsumlagen zu bilden. Die Mehraufwendungen sind zu einem großen 
Anteil in 2024 entstanden. Es wurde ein Teilbetrag der Rückstellung von rund 6,4 Mio. € aufgelöst. Der 
verbleibende Bestand von rund 460 Tsd. € soll zum Ausgleich von Mehraufwendungen 2025 dienen.

5.5.2.4 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben sich gegenüber dem Vorjahr um 10.350.518,07 € erhöht.

Für die Aufnahme neuer Darlehen im Prüfungsjahr existiert keine eigene Richtlinie. Der Krediterlass 
wurde eingehalten. Die Höhe der Verbindlichkeiten ist jeweils urkundlich belegt.

Über die Verbindlichkeiten aus Krediten wurde das Stadtverordnetenkollegium vorschriftsmäßig 
unterrichtet.

5.5.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung

Es wurden passive Rechnungsabgrenzungsposten mit einem Gesamtbetrag von 3.099.135,34 € gebildet. 
Passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden gebildet für Einzahlungen, die vor dem 31.12.2024 
eingegangen sind, deren Ertrag aber dem Jahr 2025 oder später zuzurechnen ist. Der bei weitem größte 
Posten war der Rechnungsabgrenzungsposten aus Grabnutzungsgebühren.

5.6 Anhang

5.6.1 Anlagenspiegel

In der folgenden Tabelle ist die Anlagenübersicht dargestellt.

Anlagenspiegel
Anlagevermögen Buchwerte in Euro

am 31.12.2024 am 31.12.2023
1.1 Immaterielle
Vermögensgegenstände

663.760,15 1.000.685,66

1.2 Sachanlagen 318.840.571,86 309.081.577,60
1.3 Finanzanlagen 24.785.411,69 24.811.573,19
Gesamt 344.289.743,70 334.893.836,45

Tabelle 10: Anlagenspiegel

Die Anlagenspiegel entspricht dem Muster 24 der Ausführungsanweisung und hatte zum 31.12.2024 
einen Bestand von 344.289.743,70 €
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Die fortgeführten Buchwerte des immateriellen Vermögens stimmten mit der ausgedruckten 
Anlagenübersicht in der Gesamtsumme überein. Das Anlagevermögen der Stadt wird in der 
Anlagenübersicht zum Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres 2024 korrekt ausgewiesen. Die 
Unterlagen zum entgeltlichen Erwerb lagen der Buchhaltung vor.

5.6.2 Verbindlichkeitenspiegel

In der folgenden Tabelle ist der Verbindlichkeitenspiegel gemäß § 51Abs. 3 Nr. 3 GemHVO dargestellt.

Verbindlichkeitenspiegel
Art der Verbindlichkeit Gesamtbetrag 

des 
Haushaltsjahres 

in Euro

mit einer Restlaufzeit von Gesamtbetrag 
des Vorjahres in 

Euro
bis zu einem 
Jahr in Euro

einem bis zu 
fünf Jahren in 

Euro

mehr als fünf 
Jahren in Euro

4.1 Anleihen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus 
Krediten für Investitionen

130.667.542,21 217.905,13 4.520.289,38 125.929.347,70 119.850.597,98

4.2.1 von verbundenen 
Unternehmen, 
Beteiligungen, 
Sondervermögen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.2 vom öffentlichen 
Bereich

55.748.724,24 37.500,00 2.071.536,51 53.639.687,73 53.442.378,45

4.2.3 vom privaten 
Kreditmarkt

74.918.817,97 180.405,13 2.448.752,87 72.289.659,97 66.408.219,53

4.3 Verbindlichkeiten aus 
Kassenkrediten

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4 Verbindlichkeiten aus 
Vorgängen, die 
Kreditaufnahmen 
wirtschaftlich gleichkommen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.5 Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leistungen

3.285.076,69 3.285.076,69 0,00 0,00 4.426.037,04

4.6 Verbindlichkeiten aus 
Transferleistungen

179.540,42 179.540,42 0,00 0,00 147.220,42

4.7 Sonstige 
Verbindlichkeiten

2.416.650,97 2.416.650,97 0,00 0,00 1.774.436,78

Gesamtsumme
Verbindlichkeiten

136.548.810,29 6.099.173,21 4.520.289,38 125.929.347,70 126.198.292,22

Tabelle 11: Verbindlichkeitenspiegel

Die Zahlen des Verbindlichkeitenspiegels stimmen mit den Werten der Bilanz überein.

5.6.3 Forderungsübersicht

In der folgenden Tabelle ist der Forderungsspiegel gemäß dem Muster zu § 51 Abs. 3 Nr. 2 GemHVO 
dargestellt.

Forderungsspiegel
Art der Forderung Gesamtbetrag des 

Haushaltsjahres in 
Euro

mit einer Restlaufzeit von Gesamtbetrag des 
Vorjahres in Eurobis zu einem 

Jahr in Euro
einem bis zu 
fünf Jahren 

in Euro

mehr als fünf 
Jahren in 

Euro
2.2.1 Öffentlich-rechtliche 
Forderungen aus 
Dienstleistungen

333.917,93 333.917,93 0,00 0,00 387.332,97

2.2.2 Sonstige öffentlich- 
rechtliche Forderungen

3.002.349,23 2.998.701,93 3.647,30 0,00 2.601.112,05

2.2.3 Privatrechtliche 
Forderungen aus 
Dienstleistungen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.4 Sonstige
privatrechtliche Forderungen

609.520,56 609.520,56 0,00 0,00 933.014,86

2.2.5 Sonstige 
Vermögensgegenstände

18.816.164,66 3,98 399.340,93 18.416.819,75 13.969.660,74

Forderungen aus dem 
Zahlungsverkehr ggü. dem 
Amt oder der Einheit, die den

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Forderungsspiegel
Art der Forderung Gesamtbetrag des 

Haushaltsjahres in 
Euro

mit einer Restlaufzeit von Gesamtbetrag des 
Vorjahres in Eurobis zu einem 

Jahr in Euro
einem bis zu 
fünf Jahren 

in Euro

mehr als fünf 
Jahren in

Euro
Zahlungsverkehr im Rahmen 
der Sonderfinanzbuchhaltung 
über ein dieser wirtschaftlich 
zuzuordnendes Konto 
durchführt
Summe 22.761.952,38 3.942.144,40 402.988,23 18.416.819,75 17.891.120,62

Tabelle 12: Forderungsspiegel

Die Forderungen waren durch Saldenlisten nachgewiesen. Der in der Bilanz zum 31.12.2024 
ausgewiesene Betrag in Höhe von 22.761.952,38 € bezog sich auf Forderungen aus Dienstleistungen 
öffentlich-rechtlicher Art und aus sonstigen öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen

Die Zahlen des Forderungsspiegels stimmten mit den Werten in der Bilanz überein.

5.6.4 Übertragene Haushaltsermächtigungen

Im NKR sind übertragene Haushaltsermächtigungen gemäß § 23 GemHVO zulässig, soweit nach § 24 
GemHVO nicht vorrangig Rückstellungen gebildet werden müssen. Zu differenzieren ist zwischen 
übertragenen Haushaltsermächtigungen des Ergebnisplanes und solchen des Finanzplanes. 
Übertragene Haushaltsermächtigungen führen in keinem Jahr zu einer Buchung im Ergebnis- bzw. 
Finanzplan, sie erhöhen nur die Ermächtigungen des Folgejahres. Das NKR in Schleswig-Holstein sieht 
zwingend vor, dass alle in das Folgejahr zu übertragenen Haushaltsermächtigungen - d.h. 
Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen und Auszahlungen - einzeln in einer Übersicht dem Anhang 
des Jahresabschlusses beizufügen sind (§ 51 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO). Eine entsprechende Übersicht über 
die zu übertragenen Haushaltsermächtigungen ist dem Anhang beigefügt worden.

Im Bereich der Einhaltung des Haushaltsplans / Sicherstellung der Finanzierung ergab die Prüfung 
folgende Feststellung:

Verpflichtungen dürfen nur eingegangen werden, wenn sie zur Erfüllung vorgesehener Aufgaben 
notwendig sind und die Finanzierung sichergestellt ist. Das Gebäudemanagement hat Anfang 2025 einen 
Nachbewilligungsantrag zum Deckungskreis des Gebäudemanagements für das Haushaltsjahr 2024 
über rund 500 Tsd. € gestellt, um ausstehende Energierechnungen, Reinigungsrechnungen und 
beauftragte Bauleistungen des Jahres 2024 zahlen und im Jahr 2024 verbuchen zu können. Es wurden 
Aufträge für Akutmaßnahmen / Störungen u.ä. vergeben, für die eine Finanzierung nicht gesichert war. 
Daneben kam es zu Kostensteigerungen im Rahmen der geplanten und beauftragten Bauprojekte und 
in 2023 beauftragte Bauleistungen konnten aufgrund von zeitlichen Verschiebungen der Maßnahmen, 
sowie nicht rechtzeitiger Rechnungstellung erst 2024 abgerechnet werden.

Für die in 2023 beauftragten Maßnahmen wurden keine Haushaltsmittel nach 2024 übertragen. Daher 
verringerte sich der Ansatz für das Jahr 2024 entsprechend. Außerdem wurde festgestellt, dass nicht 
alle vergebenen Aufträge und vertraglichen Verpflichtungen im Buchhaltungsprogramm vorgemerkt 
wurden.

Zukünftig sollte sichergestellt sein, dass alle eingegangenen Verpflichtungen in der Buchhaltung erfasst 
und vorgemerkt werden und so jederzeit die verfügbaren Haushaltsmittel ersichtlich sind. Für 
Baukostensteigerungen oder ungeplante nicht aufschiebbare Maßnahmen sind vor einer Beauftragung 
Einsparmaßnahmen im Deckungskreis zu prüfen und Nachbewilligungsanträge zu stellen. Zumindest für 
den Bereich der baulichen Unterhaltung sollte zukünftig die Übertragung von Haushaltsmitteln in Höhe 
der eingegangenen Verpflichtungen erfolgen.

5.6.4.1 Ergebnisplan

Zu übertragene Haushaltsermächtigungen wurden in Höhe von 114.141,22 € gebildet.
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Die Voraussetzungen gemäß § 23 GemHVO lagen vor.

5.6.4.2 Finanzplan

Ausgabeermächtigungen wurden in Höhe von 861.153,71 € für die laufende Verwaltungstätigkeit, sowie 
in Höhe von 10.109.233,91 € für Investitionen, gebildet. Die Voraussetzungen gemäß § 23 Abs. 2 
GemHVO lagen vor. Das ordnungsgemäße Verfahren wurde eingehalten.

5.6.5 Lagebericht

Der Lagebericht für 2024 ist gemäß § 52 GemHVO erstellt worden. Er enthält alle geforderten Angaben. 
Der zur Prüfung vorgelegte Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss. Die sonstigen 
Angaben im Lagebericht erwecken keine falschen Vorstellungen von der haushaltswirtschaftlichen 
Situation der Stadt. Es wird zutreffend auf die voraussichtliche Entwicklung hingewiesen.

6 Ergebnis der Jahresabschlussprüfung

6.1 Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss

Der Überschuss oder der Fehlbetrag ist der Unterschied zwischen allen Aufwendungen und Erträgen 
des Haushaltsjahres. Ist das Ergebnis negativ, handelt es sich um einen Jahresfehlbetrag, ist das 
Ergebnis positiv, um einen Jahresüberschuss.

Es ist ein Jahresfehlbetrag von 4.910.369,29 € ausgewiesen.

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt ist bezogen auf das Ergebnis, die mittelfristige Ergebnis- und 
Finanzplanung und die Ausgleichrücklage nicht gegeben.

Auch in den nächsten Jahren wird eine besondere Herausforderung darin liegen, mit den knappen 
finanziellen Ressourcen eigene örtliche Ziele umsetzen zu können. Die künftigen finanziellen 
Verpflichtungen für die großen Projekte wie Stadtumbau West, Neubau Rathaus, Bahnprojekte, Erhalt 
der Infrastruktur, die Erweiterung von Schulen, die Verbesserung der Betreuungsangebote an den 
Kindertagesstätten und die Erschließung des Gewerbeparks Bokhorst werden erheblich sein und alle 
freien Ressourcen der Verwaltung für die nächsten Jahre binden. Die Investitionen müssen zum 
überwiegenden Teil über neue Kredite finanziert werden, soweit keine Zuschüsse von Dritten gezahlt 
werden. Die Verschuldung der Stadt wird sich deutlich erhöhen.

Mittelfristig wird erwartet, dass sich das in Entwicklung befindliche neue Gewerbegebiet Bokhorst positiv 
auf die städtischen Finanzen auswirken. Eine konsequente Haushaltskonsolidierung und eine 
Konzentration auf das Wesentliche werden aber weiterhin unvermeidlich sein.

6.2 Zusammenfassung

Der zur Prüfung vorgelegte Jahresabschluss 2024 wurde ordnungsgemäß aus den Büchern und den 
sonst erforderlichen Aufzeichnungen der Stadt entwickelt.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Haushaltsführung, der sonstigen Teile des Rechnungswesens, 
der wirtschaftlichen Verhältnisse und des Kassen- und Vergabewesens hat zwei Feststellungen in den 
Bereichen Forderungen und Einhaltung des Haushaltsplans / Sicherstellung der Finanzierung ergeben. 
Einwendungen gegen die Buchführung, den Jahresabschluss und den Lagebericht sind nach dem 
abschließenden Ergebnis dieser Prüfung aber nicht zu erheben. Die Vermögenswerte sind richtig und 
vollständig erfasst und ebenfalls ausreichend nachgewiesen. Die Bilanz, die Ergebnisrechnung und die 
Finanzrechnung wurden nach den Vorschriften der GO/GemHVO und den analog anzuwendenden 
handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt. Der Anhang enthält die vorgeschriebenen Angaben.
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6.3 Erklärung des Rechnungsprüfungsamts

Die Prüfung hat ergeben, dass

• der Haushaltsplan eingehalten wurde,

• die einzelnen Buchungsvorgänge und Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch in 
vorschriftsmäßiger Weise begründet und belegt sind,

• bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen nach den geltenden 
Vorschriften verfahren wurde

• das Vermögen richtig nachgewiesen ist.

Es wird bestätigt, dass der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sind 
beachtet worden.

Das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2024 der Stadt wird wie folgt 
zusammengefasst:

Der Jahresabschluss zum 31.12.2024, der Lagebericht und die Buchführung der Stadt entsprechen nach 
pflichtgemäßer Prüfung den Rechtsvorschriften. Bei den Erträgen und Aufwendungen sowie bei den 
Einzahlungen und Auszahlungen wurde nach der gebotenen Wirtschaftlichkeit verfahren. Die 
Haushaltsführung erfolgt ordnungsgemäß. Die Entwicklung der Finanz- und Vermögenslage, der 
Liquidität und der Rentabilität sind mit Blick auf den Jahresabschluss 2024 und unter Berücksichtigung 
der Planungen für die Folgejahre als kritisch zu betrachten.

Rechnungsprüfungsamt Az.: 091-2024/002661

Wiebke Penzholz
(Rechnungsprüfungsamtsleiterin)
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